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Normalbenützung Clubhaus 
Die Tennisanlage ist ein Begegnungsort für Clubmitglieder. Hier findet das Clubleben auf den Ten-
nisplätzen und den übrigen Teilen der Anlage statt. Den Tennisspielern stehen die Tennisplätze und 
das Clubhaus für den normalen Gebrauch zur Verfügung.  
 
 

Anlässe im Clubhaus 
Anlässe bis max. 50 Personen  

 

1. TCB- bezogene Nutzung 
 
Benützung der Küche 
Die Benützer der Küche haben sich an das dort aufgehängte Reglement zu halten und sie tragen sich 
in der daneben hängenden Liste ein. 
 
 
IC- und FM- Meisterschaften 
Bei Heimspielen stehen Clubhaus und Küche den Mannschaften zur Verfügung. Die jeweiligen 
Captains sind verantwortlich für geordneten Betrieb und sorgen dafür, dass das Geschirr abgewa-
schen und die Küche sauber ist (Eintrag in Liste). 
 
 
Feiern unter Clubmitgliedern 
Für Anlässe von Clubmitgliedern (kleine Feiern, Geburtstage usw.) stehen das Clubhaus und die 
Küche den Clubmitgliedern zur Verfügung (Partner der Clubmitglieder eingeschlossen).  
Der normale Clubbetrieb darf dabei nicht gestört werden. Mit Vorteil ist die Spiko, resp. der Vorstand 
zu kontaktieren, damit es keine Kollisionen mit clubeigenen Anlässen gibt. 
Ordnung und Sauberkeit ist Ehrensache. 
 
 

2. Anlässe von Clubmitgliedern mit "Clubfremden" 
 
Grundsätzlich ist die Anlage für die Mitglieder da. Wenn ein Clubmitglied einen Anlass durchführen 
möchte, bei welchem mehr als die Hälfte "Clubfremde" sind, wird ein Preis von 150.- Fr verlangt.  

Für einen solchen Anlass ist die Bewilligung des Vorstandes einzuholen.  

Der normale Clubbetrieb darf dabei nicht gestört werden. Das organisierende Clubmitglied ist verant-
wortlich für geordneten Betrieb und es sorgt dafür, dass das Geschirr abgewaschen, die Küche und 
die Clubräume sauber sind.  

 

3. Miete des Clubhauses 
 
Da mit Ausnahme des WTA-Turniers keine Unterbrüche des Tennisbetriebes vorgesehen sind, wird 
das Clubhaus grundsätzlich nicht vermietet. Ausnahmen sind möglich, z.B. an einem Samstagabend 
während dem Winterbetrieb, sofern alle Plätze frei sind. 

Für einen solchen Anlass ist die Bewilligung des Vorstandes einzuholen. 
 
Mietpreise:  Anlass mit mehr als der Hälfte "Clubfremden" Fr. 300.- 

Die Hallenplätze sind zu den normalen Ansätzen zu mieten. 

 


